
Richtlinien zur Förderung von Verbraucherin
solvenzberatungsstellen im Freistaat Thüringen 
(ThürVIBSFördRL) 

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1. Das Land gewährt nach Maßgabe von § 6 
Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Gesetzes zur 
Ausfuhrung der Insolvenzordnung 
(ThürAGInsO) und dieser Richtlinien, des 
§ 44 der Thüringer Landeshaushaltsord
nung (ThürLHO) und den hierzu erlasse
nen Verwaltungsvorschriften (VV) sowie 
des Thüringer Verwaltungsverfahrensge
setzes (ThürVwVfG) in der jeweils gelten
den Fassung Zuwendungen für Verbrau
cherinsolvenzberatungsstellen in Thürin-
gen. 

1.2. Zweck und Ziel der Förderung ist es, ein 
bedarfsgerechtes Angebot an geeigneten 
Stellen zur Verbraucherinsolvenzberatung 
auf der Grundlage von § 305 Abs. 1 Nr. 1 
der Insolvenzordnung (InsO) i . V . m. § 1 
ThürAGInsO in gemeinnütziger oder 
kommunaler Trägerschaft sicherzustellen. 

1.3. Für die Prüfung der Zielerreichung im 
Rahmen des Controllings werden die 
„Qualitätsstandards in der Schuldner- und 
Verbraucherinsolvenzberatung in Thürin-
gen" vom 19. März 2010 als Bestandteil 
dieser Förderrichtlinie erklärt. Grundlage 
der Förderung ist die Einhaltung der Quali
tätsstandards. Die Einhaltung ist im Ab
stand von 3 Jahren durch die Anerken
nungsbehörde zu prüfen. Zudem können 
die Daten der Bundesstatistik als Indikato
ren herangezogen werden. 

1.4. Über die Höhe und die Zuwendungs
voraussetzungen einer Landesförderung 
wird nach pflichtgemäßem Ermessen auf 
der Grundlage dieser Richtlinien und nach 
Maßgabe der verfugbaren Haushaltsmittel 
entschieden. 

2. Gegenstand der Förderung 

2. 1. Gefördert wird das Angebot der Verbrau
cherinsolvenzberatung in anerkannten 
Verbraucherinsolvenzberatungsstellen 
durch Zuwendungen für Personalausgaben 
für Beratungsfachkräfte sowie Sach- und 
Verwaltungsausgaben. 

2.2. Zur Sicherstellung einer fachlich fundier
ten Beratungsarbeit im Fachkräfteteam und 
Gewährleistung der Vertretung bei Abwe-

senheit einer Beratungsfachkraft wird pro 
Landkreis bzw. kreisfreie Stadt eine Bera
tungsstelle gefördert. In der kreisfreien 
Stadt Erfurt können zwei Beratungsange
bote gefördert werden. 

2.3. Ausgaben für dezentrale Beratungsangebo
te können gefördert werden, wenn diese 
nach der Netzplanung des für die Verbrau
cherinsolvenzberatung zuständigen Minis
teriums zur Sicherstellung eines wohnort
nahen Beratungsangebotes erforderlich 
und als förderfähig anerkannt sind. 

2.4. Darüber hinaus wird eine Fachberatungs
stelle gefördert, die Aufgaben der juristi
schen Beratung, Fortbildung und Präven
tion für die Verbraucherinsolvenzbera
tungsstellen sowie Aufgaben der Entwick
lung und landesweiten Vernetzung von 
Präventionsmaßnahmen auf der Grundlage 
einer mit dem für Verbraucherinsolvenzbe
ratung zuständigen Ministeriums abge
stimmten Konzeption wahrnimmt. 

3. Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger sind freie gemein
nützige und kommunale Träger von aner
kannten Verbraucherinsolvenzberatungs
stellen sowie der Träger der Fachbera
tungsstelle. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1. Die Beratungsstelle muss die Qualitäts
standards des für Verbraucherinsolvenzbe
ratung zuständigen Ministeriums erfüllen 
und als Verbraucherinsolvenzberatungs
stelle anerkannt sein. 

4.2. Eine der in der Beratungsstelle tätigen 
hauptamtlichen Beratungsfachkräfte soll 
über einen Hochschulabschluss in einem 
Studiengang der Sozialen Arbeit verfügen. 

4.3. Die Verbraucherinsolvenzberatungsstelle 
muss in der Netzplanung des für Verbrau
cherinsolvenzberatung zuständigen Minis
teriums enthalten sein. 
Diese erfolgt für einen Zeitraum von je
weils drei Jahren auf der Grundlage eines 
Beratungsschlüssels von 100.000 Einwoh
nern pro Beratungsfachkraft. 

4.4. Die Verbraucherinsolvenzberatung ist für 
Ratsuchende unentgeltlich zu erbringen. 
Das Angebot muss allen Ratsuchenden mit 
Hauptwohnsitz im Freistaat Thüringen of
fen stehen. 
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4.5. Der Träger der Beratungsstelle hat eine 
Teilnahme der Beratungsstelle an der Bun
desstatistik sieherzustellenundaufdieser 
Grundlage dem tur Verhraueherinselvenz-
Beratung zuständigen Ministerium jährlieh 
h i szum^O. AprileinenTätigkeitsherieht 
sewie die Statistik naehdessenVergahen 
vorzulegen. 

^ Art, umfang und Höhe der Zuwendung 

5.1. Zuwendungsart, Fmanzlerungsart, Form 
der Zuwendung 
Die Zuwendung wl rd lnFe rm eines nicht 
rückzahlbaren ZuschusseslmWege einer 
Frejektterderung als Festbetragsfrnanzle-
rung gewährt. 

5.2. Bemessungsgrundlage^ 

5.2.1. Zuwendungstahlge Ausgaben slnd^ 

5.2.1.1. FersenalausgabentürBeratungstachkräfte 
der Verbraucherinselvenzberatung, die die 
fachlichen Anerkennungsveraussetzungen 
der Beratungsstelle gewährleisten. 

5.2.1.2. Zuwendungstahlge Sach- und Verwal
tungsausgaben slnd^ 

a) Betriebskesten entsprechend der Be-
trlebskestenvererdnungundlmFallder 
Nutzung fremden Eigentums Mietkes
ten bis zur Höhe der ertsübllchenVer-
glelchsmlete naeh Maßgabe des vom 
tür Verbraucherlnselvenzberatung zu
ständigen Ministeriums genehmigten 
Raumpregramms, 

b) Büro-und Schreibbedarf 

c) Fer^e-undKemmunlkatlensgebühren, 

d) Fachbücher undFachzeltschrlften, 

e) RelsekestennachMaßgabe des Thürin
ger Reisekestengesetzes (ThürRKG) 
und der hierzu erlassenenVerwaltungs-
verschrlften, 

t) ErsatzbeschatfungvenBüreelnrlchtung 
und -maschlnen sowie Instandhaltung 
derRäumemangemesseneml^mtang , 
soweit sie tür die Verbraucherlnsol-
venzberatung genutzt werden und so
weit dies mletvertragllch vereinbart 
wurde oder bei trägereigenen Räumen 
eine kleinere Instandsetzung darstellt. 
(Linter Anwendung des Grundsatzes 
von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 

können aUChMict-oderLeasingkoSten 
für Kommunikations- und Bürogeräte 
gefördertwerden.), 

g) Fortbildung und Supervision, 

h) Öffentlichkeitsarbeit undFräventions-
material, 

i) Vergütungen tür Verwaltungsfach-
kräfte sowie 

j)Reinigungskostenbzw.Reinigungskos-
t e n a n t e i l f ü r R ä u m e , d i e f ü r d i e V e r -
braucherinsolvenzberatung genutzt 
werden. 

5.2.1.3. Personal und Sachausgaben für eine 
Faehheratungssteüe zur juristischen Bera
tung, ForthiidungundPräventionsarheit. 

5.2.2. Höhe der Zuwendung^ 

5.2.2.1. Fersonalausgaben tür die Verbraucher
insolvenzberatung sind die tatsächlichen 
Fersonalausgabenfürhauptamtl ichange-
stellte,vollzeitbeschäftigte Beratungsfach
kräfte, maximal jedoch bis zu 44.000 Furo 
proBeratungsfachkraft bei einer Fingrup-
pierunginma^imalFntgeltgruppe F-10 
des jeweils gültigen Tarifvertrages tür den 
öffentl ichenDienst der Länder (TV-L) 
Dabei darf der Zuwendungsemptanger sei
ne Beratungstachkräfte nicht besser stellen 
als vergleichbare Landesbedienstete. Hö
here Vergütungen als nach dem jeweils 
gül t igenTar i fver t ragfürdenöffent l ichen 
Dienst der Länder sowie sonstige über-
oder außertarifliche Vergütungen werden 
nicht gefördert. 
Für teilzeitbeschäftigte Beratungsfachkräf
te reduziert sich der Förderbetrag entspre
chend demVomhundertsatz des Betrages, 
der demL^mfang derBeschäf t igungent-
spricht. 

5.2.2.2. Zu den zuwendungsfahigen Sach- und 
Verwaltungsausgabenwirddurchdas tür 
Verbraucherinsolvenzberatung zuständige 
Ministerium jährlich ein Förderbetrag pro 
VbF Beratungstachkraft festgesetzt. Bei 
der Bewilligung darf ein Höchstbetrag von 
21.400 ^proBeratungsstellenicht über
schritten werden. 

5.2.2.3. Bei hauptamtlich angestellten Verwal-
tungsfachkräftennachZiff.5.2.2 Buchst.!) 
g ^ 
Fro Beratungsstelle können bis zu 0,5 VbF 
hauptamtlich angestellte Verwaltungs
fachkraft für dieVerbraucherinsolvenzbe-
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ratung als zuwendungsfahig anerkannt 
werden. 
Der Zuwendungsempfanger darf seine 
Verwaltungsfachkräfte nicht besser stellen 
ais vergleichbare Landesbedienstete. He
bere Vergütungen ais naeb dem jeweils 
gül t igenFar i fver t ragfürdenöffent l ichen 
Dienst der Länder sewie sonstige über-
oder außertarifliche Vergütungen dürfen 
niebt gefordert werden. 
Line dem FV-LvergleichbareVergütung 
der Verwaltungsfachkräfte ist bei ver-
gleichbarerFingruppierungbisnachFnt-
ge l tgruppeF6FV-L mit einem Via^imal-
betragvon!8.000^bei20Wochenstun-
den gegeben. 

5.2.3. Fachberatungsstelle 

5.2.3.L Für eine hauptamtlich angestellte vollzeit
beschäftigte juristische Fachkraft naeb 
Ziff. 5.2.1.4. oder zwei entsprechende 
Fei lze i tkräf tewirdeinejähr l icheZuwen-
dungbiszu55.000 Furo bei Fntgeltgruppe 
F - 1 3 F V - L gewährt. F ü r 2 V b F s o z i a l p ä -
dagogisebe oder vergleichbare Fachkraft 
mit einschlägiger wissenschaftlicher Hoch 
schulausbildung kann ein Zuschuss bis zu 
4 4 . 0 0 0 F u r o p r o V b F b e i maximal Fnt-
geltgruppeF-lOFV-L gewährt werden. 
Der Zuwendungsempfanger darf seine 
Fachkräfte nicht besser stellen als ver
gleichbare Landesbedienstete. Höhere 
Vergütungen als nach dem jeweils gültigen 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
der Länder sowie sonstige über-oder au-
ßertariflicheVergütungen dürfen nicht ge-
fordertwerden. 

5.2.3.2 Z u d e n Sach- und Verwaltungsausgaben 
ausgabenwirde ine jähr l icheZuwendung 
inHöhe von bis zulO.000 Furo gewährt. 

6. Verehren 

6.1 Die Zuwendung aus Fandesmitteln ist bis 
zum31.Oktober desVorjahres schriftlich 
bei der Gesellschaft für Arbeits-und Wirt-
schaftsforderungdesFreistaatsFhüringen 
mbH, Warsbergstraße 1,99092 Erfurt (im 
Folgenden Bewilligungsbehörde genannt) 
einzureichen. 

6.2 Die Bewilligungsbehörde entscheidet nach 
Maßgabe der Netzplanung über die Anträ-
geineigener Zuständigkeit und Verant
wortung. 

6.3. Die Entscheidung über die Aufnahme 
neuer Beratungsstellen bzw. einzelner Be
ratungsfachkräfte in die Fandesförderung 

bleibt dem fürVerbraucherinsolvenzbera-
tung zuständigen Ministerium vorbehalten. 

6.4. Der Zuwendungsempfanger muss der 
Bewilligungsbehörde bis zum 30. April 
des darauffolgenden Jahres eineneinfa-
chenVerwendungsnachweis mit Beleglis
ten über die zweckentsprechendeVerwen-
dung der Mittel nach Vorgabe der Bewilli
gungsbehörde erbringen(sieheNr. 6 der 
Allgemeinen Nebenbestimmungen tür 
Zuwendungen zur Frojektförderung-AN-
Bes t -Fbzw.Nr . 6 der Allgemeinen Ne
benbestimmungen tür Zuwendungen an 
Gebietskörperschaften und Zusammen
schlüssen von Gebietskörperschaften ^ 
ANBest-Gk). 

6.5. Der Verwendungsnachweis besteht aus 
einem zahlenmäßigen Nachweis der geför
derten Fersonal-,^ach-und Verwaltungs
ausgaben mit Beleglisten laut Formblatt 
undeinem Sachbericht nach Vorgabe der 
Bewilligungsbehörde. Die Belege sind 
mindestens fünf Jahre nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises aufzubewahren, 
sofern nicht nach steuerrechtlichen oder 
anderenVorschriften einelängere Aufbe
wahrungsfrist bestimmt ist. 

6.6. Die Bewilligungsbehörde behält sich 
bezüglich derVerwendungsnachweise eine 
stichprobenartige vertiefte Verwendungs
nachweisprüfung auf Grundlage der Grigi-
nalbelegevor. 
Jährlich s i n d i m Wege einerZufallsaus-
wahlmindestenslO^derVerwendungs-
nachweise,die innerhalb eines Haushalts
jahres je Förderprogramm eingehen, in 
Höhe von mindestens 2 0 ^ d e s Fördervo
lumens vertieft zuprü fen . Hinzukommt 
die v e r t i e f t e F r ü f u n g i n a l l e n Fä l lender 
Erstförderung.Weiterhinis t jederFräger , 
der durch die Zufallsauswahl nicht ausge-
wähltwurde, alle fünfJahre zu prüfen. 

6.7. Für die Bewilligung, Auszahlung und 
Abrechnung der Zuwendung sowie für den 
Nachweis und die Prüfung der Verwen
dung und die ggf. erforderliche Aufhebung 
des Zuwendungsbescheides sowie die 
Rückforderung der gewährten Zuwendung 
gelten d i e ^ 4 8 , 49 und 49a FhürVwVfG 
unddie V V z u ^ 4 4 F h ü r F H O , s o w e i t 
nicht in diesen Richtlinien Abweichungen 
zugelassen worden sind. 

6.8. Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, 
Bücher, Belege und sonstige Geschäftsun
terlagen anzufordern und zu prüfen sowie 
die ordnungsgemäße Verwendung durch 
örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch 



Beauftragte prüfen zu lassen (§ 44 Abs. 1 
Satz 3 ThürLHO). Die Prüfungsrechte des 
Thüringer Rechnungshofes (§ 91 
ThürLHO) oder seiner mit der Prüfung be
auftragten Rechnungsprüfungsstellen (§88 
Abs. 1 ThürLHO) bleiben hiervon unbe
rührt. 

6.9. Die Fördermaßnahmen werden durch das 
für Verbraucherinsolvenzberatung zustän
dige Ministerium einer Zielerreichungs
kontrolle (Controlling) gemäß den Verwal
tungsvorschriften zu § 23 ThürLHO unter
zogen. 

7. Schlussbestimmungen 

7.1. Das für Verbraucherinsolvenzberatung 
zuständige Ministerium kann im Einzelfall 
Abweichungen von diesen Richtlinien zu
lassen, wenn die sachlichen Gegebenheiten 
dies erfordern und die Gründe, die hierzu 
geführt haben, unvorhergesehen und un
abweisbar sind. 

7.2. Der Träger der Beratungsstelle hat die 
Abweichungen bei der Bewilligungsbe
hörde zu beantragen. Diese legt den Antrag 
dem für Verbraucherinsolvenzberatung zu
ständigen Ministerium mit einem entspre
chenden Votum zur abschließenden Ent
scheidung vor. 

Inkrafttreten, Befristung 

Diese Richtlinien treten zum 1. Januar 2013 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2015 
außer Kraft. Die Richtlinien zur Förderung 
von Verbraucherinsolvenzberatungsstellen in 
der Fassung vom 11. Januar 2010 (ThürStAnz. 
7/2010 treten zum 1. Januar 2013 außer Kraft. 

Heike Taubert ? 
Thüringer Ministerin für Soziales, Familie und Ge
sundheit 
Az.: 33-6592/8-12-32895/2012 


